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Nr. 90 Baugenehmigung für Nutzungsänderung eines Kaufmark-
tes zum Fitnessstudio auf dem Grundstück Fl.Nr. 354, 
Bahnhofstraße 1 der Gemarkung Burgthann 

Mit Bescheid des Landratsamtes Nürnberger Land (Bauordnungsbe-
hörde) vom 23.07.2025 Az.: B-2024-360-9, wurde Herr Peter Hofbauer 
eine Baugenehmigung für das obengenannte Vorhaben erteilt. Den Ei-
gentümern des Grundstückes Fl.Nr. 354/2,354/3,354/4,354/5,354/9, 
354/12,354/15 der Gemarkung Burgthann, die dem Vorhaben nicht zu-
gestimmt haben, ist gemäß Art. 66 Abs. 1 Bayer. Bauordnung (BayBO) 
eine Ausfertigung des Baugenehmigungsbescheides vom zuzustellen. 
Nachdem mehr als 20 Eigentümer beteiligt sind, erfolgt die Zustellung 
durch öffentliche Bekanntmachung. Die Zustellung gilt mit dem Tag 
der Bekanntmachung als bewirkt (Art. 66 Abs. 2 BayBO). Eine Ausfer-
tigung des Baugenehmigungsbescheides kann beim Landratsamt Nürn-
berger Land (Sachgebiet 23/St) innerhalb der allgemeinen Besuchszei-
ten (Mo.+Di. von 7.30 bis 16.00 Uhr, Mi. von 7.30 bis 12.30 Uhr, Do. 
von 7.30 bis 18.00 Uhr, Fr. von 7.30 bis 12.30 Uhr) oder nach telefoni-
scher Terminvereinbarung unter Tel.-Nr. 09123/950-6256 von den be-
treffenden Eigentümern eingesehen werden. 

Rechtsbehelfsbelehrung 
Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach seiner Be-
kanntgabe Klage erhoben werden bei dem 

Bayerischen Verwaltungsgericht Ansbach 
Promenade 24 – 28 
91522 Ansbach 

Hinweis zur Rechtsbehelfsbelehrung 
Die Einlegung des Rechtsbehelfs ist schriftlich, zur Niederschrift oder 
elektronisch in einer für den Schriftformersatz zugelassenen Form mög-
lich. Die Einlegung eines Rechtsbehelfs per einfacher Email ist nicht 
zugelassen und entfaltet keine rechtlichen Wirkungen! Ab 01.01.2022 
muss der in§ 55d VwGO genannte Personenkreis Klagen grundsätzlich 
elektronisch einreichen. Kraft Bundesrechts wird in Prozessverfahren 
vor den Verwaltungsgerichten infolge der Klageerhebung eine Verfah-
rensgebühr fällig. 
 

Nr. 91 Haushaltssatzung des Zweckverbands Kommunale Ver-
kehrsüberwachung im Nürnberger Land für das Haus-
haltsjahr 2025 

I. 
Aufgrund der Art. 41 ff. des Gesetzes über die kommunale Zusammen-
arbeit in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeindeordnung sowie des § 
11 der Verbandssatzung erlässt der Zweckverband Kommunale Ver-
kehrsüberwachung im Nürnberger Land folgende Haushaltssatzung: 

§ 1 
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2025 
wird hiermit festgesetzt; er schließt 
im Verwaltungshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  1.657.300,00 € 
im Vermögenshaushalt 
in den Einnahmen und Ausgaben mit  24.500,00 €. 

§ 2 
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men sind nicht vorgesehen. 

§ 3 
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht 
festgesetzt. 

§ 4 
Es werden weder im Verwaltungs- noch im Vermögenshaushalt Umla-
gen festgesetzt. 

§ 5 
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von 
Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 200.000,00 € festgesetzt. 

§ 6 
Weitere Festsetzungen werden nicht getroffen. 

§ 7 
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2025 in Kraft. 

Hersbruck, 30.07.2025 
Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung im Nürnber-
ger Land 
Robert Ilg, Erster Vorsitzender 

II. 
Der Zweckverband hat dem Landratsamt Nürnberger Land als Rechts-
aufsichtsbehörde die Haushaltssatzung vorgelegt. Sie ist ordnungsge-
mäß zustande gekommen, enthält die in Art. 63 Abs. 2 GO genannten 
Festsetzungen und keine genehmigungspflichtigen Bestandteile. 

Gemäß Art. 24 Abs. 1 KommZG und Art. 65 Abs. 3 GO wird die Haus-
haltssatzung hiermit amtlich bekannt gemacht. Die Haushaltssatzung 
liegt samt ihren Anlagen im Rathaus der Stadt Hersbruck, Unterer 
Markt 1, 91217 Hersbruck, im Zimmer 1.01 bis zur nächsten amtlichen 
Bekanntmachung einer Haushaltssatzung zu den üblichen Dienststun-
den zu jedermanns Einsicht öffentlich zugänglich aus. 
 

Nr. 92 Aufgebot verlorener Sparurkunde 

Die nachfolgend genannte Sparurkunde ist, wie glaubhaft gemacht 
wurde, verloren gegangen. 

Nr. der Sparurkunde 
3010215212 

Für diese Sparurkunde wird hiermit, gemäß Artikel 35 AGBGB, das 
Aufgebot und die Kontensperre angeordnet und der Inhaber der Sparur-
kunde aufgefordert, seine Rechte unter Vorlage der Sparurkunde inner-
halb von drei Monaten bei der Sparkasse Nürnberg anzumelden. Falls 
dies nicht geschieht, wird die Sparurkunde für kraftlos erklärt. 

Nürnberg, den 23. Juli 2025 
SPARKASSE NÜRNBERG 
Der Vorstand 
 

Nr. 93 Neunzehnte Verordnung zur Änderung der Rechtsverord-
nung zur Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes 
„Südlicher Jura mit Moritzberg und Umgebung“ 

Auf Grund von § 26 des Bundesnaturschutzgesetzes - BNatSchG - vom 
29. Juli 2009, Art. 51 Abs. 1 Nr. 3 und Abs. 2 Satz 1 des Bayerischen 
Naturschutzgesetzes - BayNatSchG - vom 23. Februar 2011 erlässt der 
Landkreis Nürnberger Land folgende 

V e r o r d n u n g: 
§ 1 

Die Rechtsverordnung zur Ausweisung des Landschaftsschutzgebietes 
„Südlicher Jura mit Moritzberg und Umgebung“ vom 08. November 
1985, Amtsblatt des Landkreises Nürnberger Land Nr. 39 vom 15. No-
vember 1985, zuletzt geändert durch die Neunzehnte Verordnung zur 
Änderung der Rechtsverordnung zur Ausweisung des Landschafts-
schutzgebietes „Südlicher Jura mit Moritzberg und Umgebung“ vom 
14. Juni 2021, Amtsblatt des Landkreises Nürnberger Land Nr. 34 vom 
25.06.2021 

wird wie folgt geändert: 

1. Schutzgebietsgrenzen 

 1.1 Das Landschaftsschutzgebiet „Südlicher Jura mit Moritzberg 
und Umgebung“ wird in seiner Fläche geändert. Die Größe der 
herauszunehmenden Fläche beträgt 4,8 ha. 

 1.2 Die Herausnahme betrifft die Gemeinde Offenhausen, Fläche 
der Flur-Nr. 3712/0 und 3712/1 und 3712/2 der Gemarkung Of-
fenhausen 

 1.3 Die Grenze der Landschaftsschutzgebietsänderung ergibt sich 
aus der Karte M 1:1.000, die als Anlage Bestandteil dieser Verord-
nung ist. Die Karte wird beim Landratsamt Nürnberger Land ar-



chivmäßig verwahrt und kann während der Dienststunden von je-
dermann eingesehen werden. Der äußere Rand der Grenzlinie bil-
det die Grenze der Landschaftsschutzgebietsänderung. 

§ 2 
Diese Verordnung tritt an dem auf ihre Bekanntmachung im Amtsblatt 
des Landkreises Nürnberger Land folgenden Tag in Kraft. 

 

Lauf a. d. Pegnitz, 08.08.2025 
Landratsamt Nürnberger Land 
Kroder, Landrat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L a u f  a. d. Pegnitz, 08.08.2025 
 

LANDRATSAMT NÜRNBERGER LAND 
K r o d e r, Landrat 


